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RS Vwgh 1996/12/17 94/01/0651
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1996

Index

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

StbG 1985 §32;

Rechtssatz

Die Angst vor der Verhaftung aufgrund eines Haftbefehls (in Österreich) stellt keine Notlage dar, der man nur durch

den Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates entgehen könnte.
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